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Der Steinkohlenbergbau des Stadtreiches Aachen Yom 13. Jahrhundert an bis 1795.
Von F.ranz Büttgenbach. 

Im verflossenen .Jahre haben in dieser Zeit
schrift (S. 29:~ und S. :ll l) die durch Verfasser dieses 
publicirten Schriften : „ Europas erster Steinkohlcnberg
bau 1113-1898(' und „Geschichtliches iibcr die Ent
wicklung des 800jHhrigcn Steinkohlcnbcrgbaucs an der 
Worm" Erwähnung gefunden. 

Das allgemein amigesprochene lntcresrn, welches 
sich filr diese geschichtlichen Skizzen gezeigt hat (es 
liegen an 60 sokher Besprechungen aus allen Liindern 
vor), veranlasst den Verfasser1 einige weitere interessante 
Mittheilungen ilber <~en schon im 13. Jahrhundert begon
nenen und bis heute ununterbrochen betriebenen Stein
kohlenbergbau auf dem Gebiete der Stadt Aachen, 
beziehungsweise des alten Reiches Aachen, welche den 
Archiven dieser Stadt entnommen sind, mitzutheilen. 

In den vorerwähnten Schriften ist nachgewiesen, 
dass der Steinkohlenbergbau an der Worru schon i. J. 1113 
betrieben wurde, u. zw. unter der Verwaltung der Augu
stiner-Abtei Klosterrath. 1) 

Das Gebiet der Abtei Klostcrrath, welches zum 
alten Herzogthume Limburg gehörte, dehnte sich am 
linken Wormufer ganz erheblich aus, und hatte zur 
südlichen Grenze das Gebiet des Stadtreiches Aachen, 
welches sich gegen Norden als das alte „Aquis granum1.1, 
ungefähr auf eine Meile Entfernung von den Stadt
mauern erstreckte. 

Da die Abtei, gemäß der im 12. Jahrhundert nieder
gc~chriebenen Annalen, den Bergl au schon zu dieser 
Zeit betrieben hat, u. zw. zunächst durch Abbau der im 
Wormthale auf dem abteilichen Gebiet zu Tagtl treten
den, etwa 60 m über das Wormthal sich erhellenden 
I<'lötze; da ferner das W ormthal sich nach Süden hin 
'on dort aus in das Aachener Gebiet hinein erstreckte, 
so liegt es auf der Hand, dass auch die freie Reich
stadt sich bemühte, die dort abgelagerten Naturschätzti zu 
heben. Wenn auch die erste schriftliche Erwähnung dieses 
Betriebes erst in den Stadtrechnungen von 1353 nachzu· 
weisen ist, so steht es doch außer Zweifel, dass der Betrieb 
schon ein älterer war, da diese Rechnungen eine be
stimmte Organisation erkennen !aasen, die sich nur auf 
Grund längerer Erfahrungen bat entwickeln können. 

In jenen Zeiten waren fließende Wasser und Wald 
Regal, gehörten also dem Reiche zu ; dasselbe Recht 
wurde fur die Naturproducte 11 us dem tiefen Erden
schoß in Anspruch genommen. Die Vernutzung der 
Mineralien stand also dem Reiche zu. Das war als Vertreter 
von Aachen der Rath dieoer, schon 11 72 unter Kaiser 
Friedrich Bnrbarossa zur Stadt erhobenen Pfalz. 

Dass im Jahre 1353 der Rath einen „ Wiegmeister" 
(so nannte man den Markscheider) nach Lüttich be
orderte, um dort ein verbessertes panweil - Nivel-

') Es ist bis jetzt nicht widersprochen worden, dass dieser 
iler ältc~te Stcinkol1lenhergban i~t, iihcr 1lrn man iiherhanpt gc· 
~rhichtlirlwn NachwPis hat. 

lier-Instrnment - zu kaufen, bestätigt, dass der Berg~ 
bau dort schon vor längerer Zeit (nach den Lütticher 
Annalen 1196) seinen Anfang genommen hatte. 

Die ältesten Stadtrechnungen, in welchen von Stein
kohlen die Hede ist, weisen nach, dass die Stadt eigene 
Beamte zum Betriebe und zur Verwaltung, sowie zur 
Beaufsichtiguug des 8teinkohleubetriebes angestellt hatte, 
und dass sie die Gräbereien zuerst selbst betrieb. 

· lliehei hatte sich schon eine gewisse „Kohlenordnung" 
entwickelt. E> gab als Stadtangestellte „ Kohlmeister". 
Das waren die obersten verantwortlichen Betriebsführer, 
etwa Directoren. Unter ihnen standen die „Kohlen
wieger•:, nicht etwa Bestimmer des Gewichtes der ab
gehenden Kohlen, sondern Markscheider, von dem 
Hauptinstrumente her, welches sie gebrauchten, „der 
W asserwage" , so genannt. Sie gaben an, in welcher 
Hichtung gearbeitet werden dürfe und beaufsichtigten 
das. l'nter ihnen standen Köhler m e i s t er, welche 
die Functioncn unserer Steiger ausführten. Die Arbeiter 
nannte man Köhlerc; sie bildeten eine besondere Classe 
und standen in hohem Schutze. 2) Die Beamten erhielten 
außer Gehalten „Emolumente" in Gestalt von Kleidern, 
Kohlen und Holz aus städtischen Waldungen. 

Im lG. Jahrhundert verlieh das Aachener Reich 
auch an andere die „ Vergönnung", Steinkohlen zu 
graben, und so entwickelt sich die Kohlenordnung mehr 
und mehr. Im Jahre 1602 erlief.\ der Rath eine „ ver
IJesRerte Kohlemerordnung". 

Alle vom Hath verliehenen Gruben standen unter 
der Auf~icht von 2 11 1\.ohlmeistern" und 2 „Kohlwiegern"; 
sie waren die technischen Beamten; Kohlschreiber wurden 
die kaufmännischen genannt. Diesen war jede ßetheili
gung an einem Kohlennnternebmen versagt. Sie genossen 
neben dem festen Gehalt auch noch Theile der „Brüehten'', 
d. h. der Bergwerksgefälle die der Concessioniir an 
die Stadt zu zahlen hatte. 

Diese beetanden in einem „sicbcnn Pfennig", 
einer bestimmten Summe, welche quartaliter - (alle 
Qua t cm b er) zu entrichten waren; außerdem einem am 
1. Mai zu zahlenden Satz, „Maischatz" genannt. Zogen 
die Arbeiten sich unter GrundsUlcken im Privatbesitz 
hin , so musste diesen auch eine Entschädigung durch 
die Bergbautreibenden entrichtet werden, wofür diese 
dann die Abfuhr über ihre Grundstllcke zu gestatten 
hatten. 

Die Theilhaber eines Privatwerkes (Gewerken) 
nannte man „Gesellen". Diese hatten die Abgaben für 
jeden ihrer Betheiligungs-Antheile an die Kohlenmeister 
zu entrichten; versäumten sie das, so fiel nach erhaltener 
erfolgloser Mahnung der Antheil dem Rathc zu. Gieng 
ein Antheil durch Verkauf oder Erbschaft in den Be-

•) Die Betriehsstellen hießen da, wo durch Schächte Kohle 
gefordert wurtlc Koull =Kuli, e11t~prcd1cn1l dem helgi~chr.n Ans-
1lrn1·k "l'osse-stette hnre". 
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1<itz eines Anderen ilber, so mnsste das, unter Strafe des 
Verlustes bei [nterlassung, den J(ohlenmeistern angezeigt 
wcrdAn, es giengen dann 2°,:'0 der Kaufsumme an die 
Beamten als Gebühr, dazu auch eine Weinsteuer, wobei 
wegen des öfteren „Zuviel" Mi~sständc• auftraten; daher 
wurde diese Naturalsteuer in eine Geldabgabe rnr
wandelt. Die Bergleute jener Zeit mussten wohl eine 
Kennerzunge gehabt haben, denn es hieß bei der Wein 
stcuer - vom ß es t e n ! -- Ucber die erledigten 
Steuern erhielten die Bergbautreibenden yom Kohlen 
meister eine „empfägnus", einen Erlcdigungsschein, 
den sie beim Rathe vorzulegen hatten. 

Die Kohlenordnung schrieb vor, dass jede (h·ubc 
mit 2 offenen Schächten versehen sein und auch 
einen adoth, d. h. Wasserabfluss be11itzen musste; erst 
gegen 1641 kommen Verordnungen vor, die auf Abbau 
unter der Thalsohle sprechen und Vorschriften für das 
sichere „auspompen" der Werke vorschreiben. Auch 
befahl ein Rathsedict vom November 1681, dass die Ge
sellschaften nach Köhlers Brauch und Ordnung· mit 
Rücksicht auf die Nachbargruben dieselbe sollten 
„freundlich" bearbeiten, das heißt so, dass die Arbeit 
der einen der Nachbargrube keinen Schaden zuführen 
möge. 

Ein Eingreifen in Nachbargruben wurde mit Geld
bußen bestraft. Eine Verordnung gegen Raubbau gab 
es nicht. Man dachte in der Zeit jedoch, die Kohlen 
wiirden nicht g·ar lange vorhalten und schränkte daher 
die Förderungen ein. 

Diese Einschränkung wurde wesentlich dadurch 
hervorgerufen, dass jede Ausfuhr von Kohlen „anßer 
dem riech Aach" verboten war. Das Gebiet war klein; 
es umf. ~te die Stadt und eine Bannmeile.~) Diese Vor
~chrift . ·!lrde sehr strenge gehalten, Ausfuhr mit Con
cessionsverlust geahndet. 

Der Rath erlaubte auch im Rciehe selb8t keinen 
Zwischenhandel; die Kohle durfte selbst von den Be
sitzern der Gruben nur in Esrls- oder Menschenlasten 
verkauft werden. Niemand durfte Kohlenrnrräthe an· 
häufen, selbst auf den Gruben war dieses nur iu ge 
ringen Maßen gestattet. Die Preise wurden vom Rath 
bestimmt, ebenso die Löhne. 

Im Gegensatze hiezu handelte die Abtei von Kloster
rath, in deren Gebiet auch die Steinkohle am reichsten 
rnrkam. Die abteiliche Verwaltung war sehr darauf 
bedaeht, dem Lande weitum die Sr-gnungen des Kohlen
reichthums znkommen zu lassen, und baute zu dem 
Zwecke Abfuhrwege, die weit ins Land hinein reichten. 
Hierüber, sowie über die Umsicht und das Verständnis•, 
welches die abteiliche r erwaltung bekundete, findet man 
Näheres in der Schrift des Verfassers dieses: „G esc h ich t-
1 ich es il b er die E n t w i c k 1 u n g des Stein
k oh l e n b er g baue s an der Worm" (Verl»g Ignatz 
Schweitzer, .Aarhen), worin erwiesen ist, da~s diese 

3
) Eine Berethnnng aus dem \'Origi·n .Tahrhundert.gilit an. da~s 

in dem RP,ithRi:-P.hict fif,fM 1 /in :"t1·inkohlP.nfelcl vorliandPn ~rirn. 

Abtei schon vor mehreren Jahrhunderten im Bergbau 
Erstaunliches geleistet hat. Sie verstand es , schon im 
16 . .Jahrhundert die Grubenwasser aus Tiefen von 250111 
unter der Oberfläche zu heben, und benützte dazu höl
zerne Pumpen, welche das Wasser von Etage zu Etage, 
die „Gesetz" genannt wurden, hoben. Sie hiel.leu 
so, weil die Pompen - Knechte in gewissen Ab
ständen iibereinander - sitzend -, die Pumpen , die 
in schrägen l'eberhaucn iibereinander lagen, in Be
trieb hielten und sich die Was~er von einer Sitzhöhe 
zur anderen zuhohen, bis zum Hauptsumpfe , welcher 
in der Nähe de-i Schachte3 angebracht war und von 
welchem aus die Wasser mit Pferdegöpel emporge1.0gen 
wurden. Schon gegen Anfang des 17. Jahrhundert>i 
haben die Aebtc das Stauwasser des Wormtlusses be
nutzt, um die „Pompen" in Betrieb zu setzen, und 
legten zu dem Zwecke lange Gestänge, „Kunststängen" 
an, was ihnen die Aachener dann bald nachmachten. 

Das nähere Studium der Kohlenordnungen für das 
„Heich Aach", Heich der Stadt Aachen zeigt, wie sorgfällig 
damals schon für einen ordentlichen Betrieb gesorgt 
wurde. F:1.st von Jahrhundert zu Jahrhundert haben sich 
die Verordnungen in einer sehr vernünftig, geschickten 
Weise entwickelt. Man kann aus der ganzen Sammlung 
derselben ein Berggesetz zusammenstellen, worin manche 
Vorschriften zu finden sind, die auch noch heute ah1 durch
aus zweckmäßig erscheinen wurden. 

Dass die Sorge , die Steinkohlen möchten zu 
l'riih erschöpft werden, den Hath dazu veranlasste, den 
Verkauf einzuschränken, zeugt davon, dass diese Männer 
nicht nach dem Princip - Je deluge apres nous - wirth
schaften ließen. Freilich hatten sie nicht das hohe Ein
sehen der abteilichen Verwaltung, aus deren Annalen 
crRichtlich ist, dass sie von dem enormen Reichthum 
einen guten Begriff hatten und ihn gewissermaßen als 
unerschöpflich betrachteten , daher auch den Verkauf 
nicht einschränkten. 

Diese Voraussicht hat sich auch erwiesen, da heute 
noch auf den Gebieten Steinkohle gefördert wird ; im 
preussischen Bergrevier Aachen , wozu denn auch ein 
Theil dos früheren abteiliehen gehört, sind an 8000 Berg 
leute beschäftigt , und man schätzt den Steinkohlcn
vorrath bei einer solchen Belegschaft noch filr viele Jahr
hunderte. 

Es ist noch zu bemerken, dass schon vor 1600 die 
Arbeitszeit für den „ Kohlenarbeiter" auf 8 Stunden fixirt 
Wllr. Es heißt in einer Verordnung von 1602: „Es 
stehet jedem Biirger frei, sich mit soviel Kohl , als 
ihm gefllllich zu versehen, welchen er nuf der stadt 
neumannskamrner per Centner, das Kohlengries aber 
(feine l\ohle) hund- oder ktibelweise gegen Schein ein
kaufet und bezahlet. C nd dieses auch nur für die Bürger
schaft, mallen keinem Reicbsunterthan , viel weniger 
Fremden auch nur das mindeste außer auf dem Stadtkohlen
mark verabfolgt werden darf, zum Handeln. Dieses Kohlen
werk wird schichten weise bearbeitet, so dass die 
B e r g k n a b e n v o n n c h t z 11 a c h t S t u n d o n c i n-
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an d er ab 1 ö s e n. ') Die Pferde zielien den Kolli bis zu 
Tag und die Wasser werdeu durch die Kunstwerk 
ausgepomt." 
· Auch schrieb die Ordnung von 1602 vor, dass 

die Kohlgesellen, wenn sie eine Sache vor Gericht 
brächten, das Gericht nicht durch aufgeregte Reden in 
seiner Würde verletzen dürfen und sich Sachwalter 
zu nehmen hätten. Wer sich niit unzeitigen Zllnken und 
ungeb!lhrlichen Wörtern vergessen wiirde, verfiel in eine 
Strafe von fünf Märk etc. 1') 

')Die 8 Stundeuschicht ist also keine Errungenschaft unseres 
Fin de s1ecle ! 

5) Auch war das Fluchen im Bergwerk und auf der Zeche 
(Kuli) oben verboten, über die Grenze hinaus nicht mehr. Da 
mag denn wohl manchmal ver halteuer Groll da draußen losgelegt 
1 aben. Als Patronin verehrten die Bergleute wie auch noch heute 
im ganzen Wormrevier die heil. Katharina! Am 25. November 
rührt da kein Bergmann das Eisen an. 

Bemerkens werl h ist noch die Notiz, dass der Rath 
anfangs des 16. Jahrhunderts die Anschaffung eines 
„Compasses mit beweglicher Nadel" für das sichere 
Wägen (Abmessen) der unterirdischen Arbeiten beschloss. 

Durch den Einzug der Franzosen in das deutsche 
Reichsgebiet ging die seit 800 Jahren bestehende Selbst 
ständigkeit der Stadt vcrlonn und wurde dem Aachener 
Heich ein Ende gemacht. Die Gerechtsame wurden ver
kauft und sind in Privatbesitz übergegangen. In dem 
Revier an der W orm , beziehungsweise dem heutigen 
preussischen Bergamtsrevier Aachen stehen noch mehrere 
große Zechen, die nun durch Vereinigung der großen 
Vereinigung~gesellschaft für Steinkohlenbergbau im W orm
revier zu Kohlscheid bei Aachen gehöreu: in Betrieb, 
deren Felder dem Aachener Reich zugehört haben ; von 
diesen ist nachgewiesen, dass sie Ober 600 Jahre ununter
brochen in Betrieb geblieben sind. 

Production der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reiche nud Luxemburg 
im Jahre 1897. 

l. llergwerks-Production. 

l. füneralkohlen und Bitumc11. 

Steinkohlen 
llraunkohleu . 
Graphit . 
Asphalt 
Erdöl 

2. Mineralsalze. 
::iteinsalz 
Kainit 
Audere Kalisalze 
Bittersalze (Kieserit, Glauber

salz etc.) 
lloracit 

3. Erze. 

Ei>•encrzc (Deutsc,hes Reich un<l 
Luxemburg) 

Zinkerze 
ßleier.i;e 
Kupfererze 
Silher- und Golderze 
Zinuerze 
Quecksilber- und Antimoncrze 
Kobalt-, Nickel- und Wismut herze 
Uran- und Wolframerze . 
~! anganerze 
Arseaikerze 
Schwefelkies 
So11stige Vitriol- und Alaunerze 

ll. Salze aus wässeriger 
Lösung. 

Kochsalz 
Chlorkalium 
Chlorrnagnesium 
Glaubersalz 
Schwefelsaures Kali 
Schwefelsaure Kali-Maguesia . 

Production im Jahre 1897 
~leuge W•rth iu 

1 zu rouo ktt iuoo M 

Ul 054 982 
i!!l 419 503 

3 861 
Gl G45 
23 303 

763 412 
!Hl2 3f:9 
953 798 

2 GOl 
198 

15 4ti5 979 
tfü3 s:>o 
15U 178 
700 619 

9 7u8 
55 

B55 
:18 

46427 
3 777 

133 302 
225 

.'>43 272 
168 UOl 

18 Ul4 
G8 822 
U774 
7 812 

648 939 
G6 251 

265 
378 

1396 

3 217 
13 944 
u 120 

60 088 
IG 881 
13 Olti 
19 011) 
1453 

24 

559 
34 

461 
224 
96">' 

1 

12 1'!7 
23 058 

257 
1 737 
2 2G3 

596 

Schwefelsanre ~laguesia . 
Schwefelsaure 'l'honerde . 
Alaun 

!IT. Hütten-Productiou. 

Roheisen (Deutscbes Reich und 
Luxemlrnrg) . 

Zink (lllockzink) . 
Blei (Blockblei und Kaufglätte) 
Kupfer (Hammergares Block- und 

Rnsetteukupfer) 
Schwarzkupfer und Kupfer~tein 

zum Verkauf 

::;ilber (Reinmetall) 
Gold ( Reiumetall) 
{!uecksilber und Seleu 
Nickel und nickelhaltige Neben

producte, Blau farhwerkproductc, 
\\'isruuth (Metall) und Uran· 
präparate . 

Cadmium (Kaufwaare) 

Zinn (Haudelswaarf') 
Antimon und Mangan 
Arsenikalien . 
Schwefel (rein) 
Schwefelsäure und raucheudes 

Vitriol öl 
Eisen dtriGl 
Kupfervitriol 
Gemischter Vitriol 
Zinkvitriol 
Zinnsalz und Nickelvitriol . 
Farbenerden . 

Productiou im ,Jahre Jl!Oi 
Menge Werth iu 

1 zu 1000 kg 1000 M 

35 072 
37 U53 
2 995 

(j 881 465.689 
15U 738:534 
122 222,330 

29 407,G'it\ 

314,840 
Kilogramm 
448 068,43 

2 780,97 
4 89U,00 

Touneu 
1 464, ll:i 

Kilogramm 
15 531,00 
Tonnen 

929,175 
l 664,90ti 
2 988,816 
2 317,228 

t.)23130,040 
10 :i51,424 
5 548,804 

26ti,374 
5 488,030 

208,9ti3 
3118,807 

(" Chem.-Ztg. u, 

622 
2 455 

295 
Wertb M 

35U 14ti tiö9 
50 47ti 522 
29 495 349 

30 181 50ti 

57 521 

"" 3ö 38141i2 
7137 485 

2U 348 

5 l!G9 347 

176 627 

l 151 311 
842 !177 

1083796 
193 430 

14 957 887 
178/;iti 

l 8~0065 
42172 

309 981 
205 331 
336 286 

1898, 1060.) 
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